
Rechtsgrundlage für die Alkoholverbotsverordnung 

Art. 30 LStVG   Verzehr alkoholischer Getränke auf öffentlichen Flächen 

 

Neue Fassung ab 25.05.2018  

(1) 1Die Gemeinden können durch Verordnung auf bestimmten öffentlichen Flächen – 
außerhalb von Gebäuden und genehmigten Freischankflächen – den Verzehr alkoholischer 
Getränke verbieten, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dort 
auf Grund übermäßigen Alkoholkonsums regelmäßig Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten 
begangen werden. 2Die Verordnungen nach Satz 1 sind längstens auf vier Jahre zu 
befristen. 3In ihnen können die Gemeinden auch das Mitführen alkoholischer Getränke an 
den in der Verordnung bezeichneten Orten verbieten, wenn die Getränke den Umständen 
nach zum dortigen Verzehr bestimmt sind. 

(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer einer auf Grund des Abs. 1 erlassenen 
Verordnung zuwiderhandelt. 

 

Bisherige Fassung 01.08.2013 – 24.05.2018 

Die kursiv gedruckten Teile sind in der Fassung ab 25.05.2018 entfallen. 

(1) 1Die Gemeinden können durch Verordnung auf bestimmten öffentlichen Flächen 
(außerhalb von Gebäuden und genehmigten Freischankflächen) den Verzehr alkoholischer 
Getränke in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr verbieten, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die 
Annahme rechtfertigen, dass dort auf Grund übermäßigen Alkoholkonsums regelmäßig 
Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder Straftaten begangen werden. 2Die 
Verordnungen nach Satz 1 sind längstens auf vier Jahre zu befristen. 3In ihnen können die 
Gemeinden auch das Mitführen alkoholischer Getränke an den in der Verordnung 
bezeichneten Orten verbieten, wenn die Getränke den Umständen nach zum dortigen 
Verzehr bestimmt sind. 

(2) Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung im Sinne des Abs. 1 liegen vor, wenn 
die Sicherheit in der Öffentlichkeit sowie sonstige bedeutsame Interessen der Allgemeinheit 
in besonderer Weise beeinträchtigt werden. 

(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer einer auf Grund des Abs. 1 erlassenen 
Verordnung zuwiderhandelt. 


